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nese (Bd. I, Documenti n. LVIII) veröffentlicht. Der Druck 
bei Verci ist fast völlig in Vergessenheit gerathen: er wird 
von Ficker und Winkelmann in den Regesten nicht er­
wähnt. Nur einzelnen italienischen Forschern, wie Ga­
botto1, ist er bekannt. Dafür wissen diese wiederum nichts 
von den Berichten des Corio2. Den einen ist so die Ur­
kunde des Verci, den anderen die Uebersetzung bei Corio 
entgangen: die Identität der beiden Texte ist von keinem 
bemerkt worden.

1) Im Ateneo Veneto Luglio - Settembre 1894: Gabotto, L’adesione 
di Testona alla lega Lombarda S. 58. (Ich citiere nach einem mir vor­
liegenden Sonderabdruck, da ich mir die Zeitschrift nicht verschaffen 
konnte). 2) Gabotto (S. 38) hätte sonst von der Versammlung zu 
Mosio unmöglich die fehlerhafte Darstellung des Sigonius (mit dem
2. März als Datum und vierzehn Städten als Theilnehmern) geben können.

Ad 2. Das Instrument des Verci trägt die Jahreszahl 
1228, nicht 1226. Schon Huillard - Breholles hat darauf 
aufmerksam gemacht, dass das Datum im Corio ‘in un 
giorno di marte all’ ultimo di ottobre’ einer Verbesserung 
bedarf, da 1226 der 31. October nicht ein Dienstag war. 
Huillard - Bréholles giebt nicht an, wie der Widerspruch zu 
heben wäre. In den Böhmerschen Regesten (n. 12952) wird 
die Urkunde auf Dienstag den 27. October verlegt, eine 
Lösung, die nicht befriedigt. Jetzt ergiebt sich das rich­
tige Datum von selbst. Der Fehler liegt in der Jahres­
zahl: nicht 1226, wohl aber 1228 fiel der 31. October auf 
einen Dienstag. In dem Trevisaner Text des Verci steht 
1228 mit der entsprechenden Indiction I.

Das Resultat bedarf keiner weiteren Bestätigung. Zum 
Ueberfluss können wir jedoch noch einen neuen Beweis 
beibringen. Die letzte Urkunde des Corio ist ausser in 
dem Statutenbuch Treviso’s in dem Bologna’s, das Frati 
(Mon. ist. Prov. Rom. S. I, T. II, 49 — 50) herausgegeben 
hat, enthalten. Auch dies ist bisher übersehen worden.

Am 31. December 1228 wurde derselbe Rectoren­
beschluss, welcher bei Corio unter dem 31. October wieder­
gegeben ist, mit einigen Zusätzen in die Bologneser Sta­
tuten aufgenommen. Die Zusätze bilden den Inhalt eines 
zweiten Documents, das zwar nicht im Corio übersetzt, 
wohl aber von Verci veröffentlicht worden ist. Beide Ur­
kunden gehören sachlich zusammen: 1) Am 31. October 
beschliessen die Rectoren zu Mantua, dass während eines 
Jahres weder ein Bündischer als Rector oder Podesta nach 
Parma, Modena und Cremona gehen, noch eine Bundes­
stadt ihren Rector oder Podesta aus jenen drei Orten 


